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 Vorwort
Dieses Skript ist gedacht als Einführung in die grundlegenden Themen des Erbschaftsteuerrechts (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz = ErbStG) und des Bewertungsrechts (Bewertungsgesetz = BewG). Es basiert auf dem Rechtsstand 01.01.2009 und berücksichtigt das zum 1.1.2009 in Kraft getretene ErbSt-ReformG vom 27.11.2008, mit dem wesentliche Teile sowohl des ErbStG als auch des BewG geändert worden sind.

Tipp für das Arbeiten mit diesem Skript: 

Sie sollten auf jeden Fall die zitierten §§ lesen; dann werden Sie sehen, dass sich die Lösungen für steuerliche Fragestellungen i.d.R. tatsächlich aus dem Gesetz ergeben. Natürlich können in einem solchen Skript nicht alle Probleme angesprochen werden; ggf. muss man zur weiteren Vertiefung Kommentare oder umfangreichere Lehrbücher hinzuziehen.

Ein weiterer Hinweis zur Zitierung der Normen des ErbStG bzw. BewG:

§ 13 a V 1 Nr. 1 ErbStG = § 13 a Abs.5 Satz 1 Nr. 1 ErbStG

§ 193 IV 2 Nr. 1 BewG   = § 193 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 BewG

Der Name niederle media steht für Skripten, die zu einem großen Teil von Autoren mit mehrjähriger Lehr-Erfahrung als Hochschullehrer oder AG-Leiter verfasst wurden und die 

· klausurrelevante Themen kompakt darstellen, 

· meist in 1-2 Tagen und demnach zeitsparend durchgearbeitet werden können,

· so verständlich sind, dass auch Anfänger damit regelmäßig auf Anhieb klarkommen,

· Fallbeispiele, Übersichten und Schemata enthalten,

· sehr erschwinglich sind (ab 7 Euro).

Aufgrund dieser Eigenschaften sind unsere Skripten hervorragend geeignet für den ersten, unkomplizierten Einstieg in die Materie oder für eine schnelle Wiederholung kurz vor der Prüfung. Dafür drücke ich schon jetzt ganz fest die Daumen,

Jan Niederle

Lektion 1: Allgemeine Vorbemerkungen 

1. Die Reform des ErbSt-Rechts

Das bisherige Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) wurde vom Bundesverfassungsgericht mit Beschluss v. 7.11.2006 insoweit für verfassungswidrig erklärt, als es in Verbindung mit den Bewertungsvorschriften des Bewertungsgesetzes (BewG) zu einer gleichheitswidrigen Besteuerung führte. Ursache hierfür waren die unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe, die das bisherige Recht für die einzelnen wirtschaftlichen Einheiten regelte. So wurde z.B. Grundbesitz mit den sog. Bedarfswerten angesetzt, die zum Teil nur ca. 60 – 70 % des Verkehrswertes betrugen, während Kapitalvermögen mit dem tatsächlichen Verkehrswert (gemeiner Wert) angesetzt wurde. Das BVerfG verlangte daher bis spätestens zum 1.1.2009 eine Neuregelung, die eine annähernd gleichmäßige Bewertung aller Wirtschaftsgüter mit dem gemeinen Wert sicherstellt. Das bisherige ErbStG kann nach diesem Beschluss nur noch für Erwerbe bis zum 31.12.2008 angewandt werden. Folglich hat der Bundestag das ErbStG und das BewG durch das ErbSt-ReformG vom 27.11.2008 geändert. Die Neuregelungen gelten für alle Erwerbe ab dem 1.1.2009. Bei einem Erwerb von Todes wegen (Erbfall) ab dem 1.1.2007 und vor dem 1.1.2009 kann jeder (Mit-) Erbe für sich gem. Art. 3 ErbStRG die Anwendung des neuen Rechts beantragen mit der Folge, dass die neuen Bewertungs- und Vergünstigungsregeln gelten mit Ausnahme der durch das ErbStRG geregelten höheren persönlichen Freibeträge. Insoweit gelten die bisherigen (niedrigeren) Freibeträge.

Bei Schenkungen in diesem Zeitraum ist das alte Recht anzuwenden.

2. Das Wesen der ErbSt

Das Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) regelt die Besteuerung der Erwerbe von Todes wegen und der Schenkungen unter Lebenden, also von unentgeltlichen Vermögensübergängen. Besteuert wird gem. § 10 ErbStG die Bereicherung des Erwerbers; es handelt sich also um eine sog. Erbanfallsteuer.
Die Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer ist
· eine Personensteuer, da Personen besteuert werden,
· eine Besitzsteuer als Steuer vom Vermögen,
· eine direkte Steuer, die den Steuerschuldner direkt belastet,
· sie steht den Ländern zu, Art. 106 II Nr. 2 GG,
· und unterliegt der konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit, wobei der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat, Art. 105 II i.V.m. Art. 72 II GG.
Ergänzend zu den Regeln des neuen ErbStG wird der BMF neue ErbSt-Richtlinien (ErbStR) veröffentlichen, die wichtige Verwaltungsanweisungen und Berechnungsbeispiele enthalten werden. Soweit sich die Normen des ErbStG nicht geändert haben, werden voraussichtlich die Regeln der ErbStR 2003 inhaltlich übernommen und daher im Skript, soweit sie voraussichtlich inhaltlich auch weiter gelten werden, zitiert mit R.....ErbStR 2003.

Bei einer Falllösung ist folgender Aufbau (entsprechend der Gliederung des ErbStG) einzuhalten:
· persönliche Steuerpflicht, § 2 ErbStG
· sachliche Steuerpflicht, §§ 1 i.V.m. 3 – 8 ErbStG
· Zeitpunkt der Entstehung der Steuer, §§ 9, 11 ErbStG
· Umfang des Erwerbs, § 10 ErbStG; Wertermittlung nach § 12 ErbStG i.V.m. BewG; steuerliche Vergünstigungen §§ 13 – 13 c ErbStG

· Berechnung der Steuer, §§ 14 – 19 a ErbStG
· Steuerfestsetzung und Erhebung, §§ 20 – 35 ErbStG

Lektion 2: Persönliche Steuerpflicht, § 2 ErbStG

1. Unbeschränkte Steuerpflicht, § 2 I Nr. 1 ErbStG

Unbeschränkte Steuerpflicht liegt gem. § 2 I Nr. 1 S. 1 ErbStG vor, wenn im Zeitpunkt des Erbfalls bzw. der Schenkung

· bei Erwerb von Todes wegen entweder der Erblasser oder der Erbe Inländer ist
· bei Schenkung entweder der Schenker oder der Beschenkte Inländer ist.
Inländer sind gem. § 2 I Nr. 1 S. 2 ErbStG u.a.

· lit. a: natürliche Personen mit Wohnsitz (§ 8 AO) oder gewöhnlichem Aufenthalt (§ 9 AO) im Inland
· lit. b: deutsche Staatsangehörige ohne Wohnsitz im Inland, die sich noch nicht länger als fünf Jahre im Ausland aufhalten („erweiterte“ unbeschränkte Steuerpflicht)
· lit. d: Körperschaften, Personengesellschaften und Stiftungen mit Geschäftsleitung oder Sitz im Inland
· Rechtsfolge der unbeschränkten Steuerpflicht:
Der gesamte Erwerb im In- und Ausland unterliegt der ErbSt.
Erfolgt die Besteuerung auch im Ausland, wird die ausländische ErbSt auf Antrag gem. § 21 ErbStG angerechnet, soweit die deutsche Steuer auf Auslandsvermögen entfällt.

Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) gibt es bezüglich der ErbSt nur mit Dänemark, Griechenland, Schweiz, Schweden und USA.

2. Beschränkte ErbSt-Pflicht, § 2 I Nr. 3 ErbStG, R 4

Sind weder Erblasser bzw. Schenker noch Erbe bzw. Beschenkter Inländer, unterliegen sie der beschränkten Steuerpflicht, wenn das vererbte bzw. verschenkte Vermögen unter § 121 BewG fällt und sich im Inland befindet, § 2 I Nr. 3 ErbStG.

· Bsp.: A mit Wohnsitz in England vererbt seinem in England wohnenden Sohn S ein Grundstück in London, ein Grundstück in Köln, ein Bankguthaben in Frankfurt und eine 30%-ige inländische GmbH-Beteiligung.

S ist nicht unbeschränkt stpfl., da weder er noch der Erblasser ihren Wohnsitz im Inland haben. Mit dem Grundstück in Köln und dem GmbH-Anteil ist er beschränkt steuerpflichtig, § 121 I Nr. 2 bzw. Nr. 4 BewG. Das Bankguthaben und das Londoner Grundstück fallen nicht unter § 121 BewG. 

Lektion 3: Sachliche Steuerpflicht, § 1 ErbStG

Steuerpflichtige Vorgänge nach § 1 Abs. 1 ErbStG


 

1. Erwerb von Todes   2. Schenkungen     3. Zweckzu-      4.Stiftungsver-
     wegen 
           unter Lebenden         wendungen     mögen

     § 1 I Nr. 1,                 § 1 I Nr. 2,.                 § 1 I Nr. 3,        § 1 I Nr. 4

     § 3 – 6 ErbStG          § 7 ErbStG                 § 8 ErbStG       ErbStG
§ 1 ErbStG zählt zunächst die dem ErbStG unterliegenden Vorgänge auf, §§ 3 - 6, 7 und 8 ErbStG enthalten dann die jeweiligen Begriffsbestimmungen. 
Klausurformulierung z.B.: „Der Erwerb durch Erbanfall ist ein gem. § 1 I Nr. 1 i.V.m. § 3 I Nr. 1 ErbStG steuerbarer Erwerb von Todes wegen“; „Der Erwerb des Grundstücks ist eine gem. § 1 I Nr. 2 i.V.m. § 7 I Nr. 1 ErbStG steuerbare Schenkung unter Lebenden“
1. Erwerb von Todes wegen, § 1 I Nr. 1, § 3 ErbStG

§ 3 I Nr. 1 – 4 ErbStG regelt die Erwerbsanfälle, die sich direkt vom Erblasser herleiten.
1.1 § 3 I Nr. 1: Erwerb durch Erbanfall nach § 1922 BGB 

Mit dem Tod einer Person geht deren Vermögen als Ganzes auf den oder die Erben über. Der Erbanfall ist bei einer Mehrheit von Erben beim jeweiligen Miterben entspr. der Erbquote zu erfassen. 

Die tatsächliche Aufteilung des Nachlasses auf Grund der Erbauseinandersetzung oder auf Grund einer Teilungsanordnung des Erblassers ist für den Umfang des Erwerbs des einzelnen Miterben unerheblich. Steuerliche Vergünstigungen gem. §§ 13 I Nr. 4 b + c, § 13 a und 13 c ErbStG erhalten aber nur die Erben, die das begünstigte Vermögen tatsächlich erhalten.

Erbe ist vorrangig derjenige, der durch Testament zum Erben bestimmt ist. Ist kein wirksames Testament vorhanden, richtet sich die Erbfolge nach der gesetzlichen Reihenfolge (s. Skript Erbrecht).

Aber: Wird ein zivilrechtlich unwirksames Testament von den gesetzlichen und eingesetzten Erben dennoch beachtet, ist dies erbschaftsteuerlich gem. § 41 AO zu berücksichtigen.

· Bsp.: Der vermögende A setzt in einem maschinenschriftlichen Testament seine Tochter T aus erster Ehe, seine zweite Ehefrau E und deren Tochter S zu Erben zu je 1/3 ein. Nach dem Tod des A bezeichnet das Amtsgericht im Erbschein die E und die T als Erben zu je ½, da es das Testament mangels Formgültigkeit nicht anerkennt. E, S und T teilen jedoch entsprechend dem Testament den Nachlass zu je 1/3. Wer hat welchen Anteil der ErbSt zu unterwerfen ?

Das Finanzamt hat selbständig zu prüfen, wer Erbe ist. Zivilrechtlich sind das zwar nur E und T, steuerlich ist aber § 41 AO zu beachten, so dass T, E und S je 1/3 des Nachlasses zu versteuern haben.

1.2 § 3 I Nr. 1: Erwerb durch Vermächtnis, §§ 2147 ff BGB 

Ein Vermächtnis liegt vor, wenn der Erblasser durch Testament oder Erbvertrag einem anderen von Todes wegen einen Vermögensvorteil zuwendet, ohne ihn zum Erben einzusetzen. 

Der Vermächtnisnehmer (VermN) hat nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den oder die Erben, der unter Lebenden durch Rechtsgeschäft zu erfüllen ist. 

Gegenstand des Vermächtnisses kann ein Geldanspruch oder ein Anspruch z.B. auf eine Sache sein (Sachvermächtnis). Auch ein Erbe kann zusätzlich zu seinem Erbteil mit einem Vermächtnis bedacht werden (Vorausvermächtnis).

· Wird ein Grundstück oder ein Betrieb vermacht, wird beim VermN der nach dem BewG ermittelte steuerliche Bedarfswert des Grundstücks bzw. des Betriebs angesetzt und nicht der hiervon ggf. abweichende tatsächliche Verkehrswert.

· Wird ein Geldvermächtnis durch Übereignung eines Grundstücks an Erfüllungsstatt übereignet, ist der Geldanspruch mit dem Nennwert anzusetzen und nicht der steuerliche Bedarfswert des tatsächlich übereigneten Grundstücks.

Der Erbe kann die Vermächtnisschuld als Nachlassverbindlichkeit gem. § 10 V Nr. 2 ErbStG von dem Nachlass abziehen.

1.3 § 3 I Nr. 1: Erwerb auf Grund eines geltend gemachten
       Pflichtteilsanspruchs, §§ 2303 BGB
Pflichtteilsberechtigt sind Abkömmlinge, Ehegatten, Eltern (letztere nur, wenn keine Kinder des Erblassers vorhanden sind).

Der Pflichtteilsanspruch ist immer auf Geld gerichtet und beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.
Achtung: Die ErbSt entsteht nur, wenn der Pflichtteilsanspruch auch tatsächlich geltend gemacht wird, § 3 I Nr. 1 ErbStG. 

Wird statt des Geldbetrages eine Sache an Erfüllungsstatt übereignet, ist als Pflichtteilsanspruch bzw. Nachlassschuld nicht deren steuerlicher Wert (z.B. Bedarfswert des Grundstücks) anzusetzen, sondern der Nennwert des Geldanspruchs.

· Bsp.: P hat einen Pflichtteilsanspruch von 300.000 €. Er erhält vom Erben stattdessen ein Grundstück im Wert von 400.000 € mit steuerlichem Wert von 380.000 €. Zum Ausgleich muss er an den Erben 100.000 € zahlen.

P hat 300.000 € als von Todes wegen erworbenen (Geld-) Anspruch anzusetzen, während der Erbe 300.000 € als Nachlassverbindlichkeit ansetzen kann. Nicht maßgebend ist der Bedarfswert des Grundstücks, da sich der Anspruch nur auf Geld richtet.

1.4 § 3 I Nr. 2: Erwerb durch Schenkung auf den Todesfall

Eine Schenkung auf den Todesfall liegt vor, wenn unter Lebenden ein Schenkungsvertrag geschlossen wird, die Schenkung aber erst bei Tod des Schenkenden wirksam wird, der Beschenkte also erst dann einen Anspruch gegen den / die Erben auf Übereignung des Schenkungsgegenstandes hat. Es handelt sich in diesem Fall um einen Erwerb von Todes wegen. Anzusetzen ist der steuerliche Wert des geschenkten Gegenstandes, ermittelt nach dem BewG.

1.5 § 3 I Nr. 4: Erwerb auf Grund eines vom Erblasser
        geschlossenen Vertrages

Hat der Erblasser einen Vertrag geschlossen, aus dem bei Tod des Erblassers ein Dritter unmittelbar einen Rechtsanspruch hat (§ 331 BGB), wird dieser zivilrechtlich direkt dem Begünstigten zustehende Anspruch so behandelt, als wenn er aus dem Vermögen des Erblassers herrührt. Beim Begünstigten liegt dann ein Erwerb von Todes wegen vor.
· Bsp.: Erblasser schließt Lebensversicherungsvertrag mit V auf den Todesfall und benennt A, der nicht sein Erbe ist, als Bezugsberechtigten. Erbe ist sein Sohn S.
A hat die Versicherungssumme gem. § 3 I Nr. 4 ErbStG zu erfassen. Der Versicherungsanspruch fällt nicht in den Nachlass des Erben S. 

· Abwandlung: Der Erblasser hat keinen Bezugsberechtigten benannt.
Dann liegt kein konkreter Dritter vor, § 3 I Nr. 4 ErbStG ist nicht anwendbar, der Versicherungsanspruch gehört zum Nachlass und ist von S gem. § 3 I Nr. 1 ErbStG zu erfassen.

1.6 § 3 II ErbStG: Fiktive Erwerbsfälle von Todes wegen

§ 3 II Nr. 1 – 7 ErbStG regelt die Erwerbsanfälle, die als vom Erblasser zugewandt gelten, z.B.
· § 3 II Nr. 1 ErbStG: Übergang des Vermögens auf eine vom Erblasser durch Testament angeordnete Stiftung, die mit seinem Tod entstehen soll.
Bei Übergang von Todes wegen auf eine bereits bestehende Stiftung liegt ein Erwerb nach § 3 I Nr. 1 ErbStG vor.

Aber: Soweit die Stiftung gemeinnützig ist, greift die Steuerbefreiung nach § 13 I Nr. 16 b ErbStG. 
· § 3 II Nr. 2 ErbStG: Erwerb auf Grund einer vom Erblasser angeordneten Auflage
· Bsp.: Erblasser erteilt dem Erben im Testament die Auflage, an B 30.000 € zu zahlen.
Kein Vermächtnis, da B keinen durchsetzbaren Anspruch hat. Erfüllt der Erbe die Auflage, greift § 3 II Nr. 2 ErbStG. 
· § 3 II Nr. 4 ErbStG: Erwerb einer Abfindung als Gegenleistung z.B. für die Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses oder für den Verzicht auf den Pflichtteil.
Die Ausschlagung gegen Abfindung zugunsten des Kindes empfiehlt sich u.U. für Ehegatten beim sog. Berliner Testament, um 2 x den persönlichen Freibetrag zu erhalten, da bei diesem die Kinder lediglich als Schlusserben nach dem überlebenden Ehegatten eingesetzt werden, diese also beim Tode des ersten Elternteils nicht Erben sind, also einmal der persönliche Freibetrag von 400.000 € (§ 16 ErbStG) verloren geht.

· Bsp.: V setzt in gemeinschaftlichem Testament seine Ehefrau E als Alleinerbin und seine Tochter T als Schlusserbin ein. Er hinterlässt Vermögen von 900.000 €. E erhält keinen Versorgungsfreibetrag.

a) V stirbt zuerst, E erbt zunächst allein, später erbt T dieses Vermögen i.H.v. 900.000 € von ihrer Mutter.

b) Die Ehefrau schlägt die Erbschaft gegen Abfindung von 450.000 € aus und vererbt später diesen Betrag an T.

a) E erbt 900.000 € ./. Freibetrag (§ 16 ErbStG) 500.000 € = 400.000 € x15 % = 60.000 € ErbSt
T erbt nach Tod der Mutter: 900.000 € ./. Freibetrag (§ 16) 400.000 € = 500.000 € x 15 % = 75.000 € ErbSt. Die ErbSt beträgt insgesamt für beide Erbfälle 135.000 €.
b) E versteuert die Abfindung (§ 3 II Nr. 4 ErbStG) von 450.000 € ./. Freibetrag 500.000 € = 0 €. 
T versteuert Erwerb 900.000 € ./. Abfindungsschuld 450.000 € ./. Freibetrag 400.000 € = 50.000 € x 7 % = 3.500 €
Bei Tod der E erbt T die 450.000 € ./. 400.000 € Freibetrag = 50.000 € x 7 % = 3.500 € ErbSt. Es fallen insgesamt 7.000 € ErbSt an, es werden also 128.000 € gespart.

Anm.: Hätte V von vornherein E und T je zu ½ als Erben eingesetzt, wäre bei E der Erwerb von 450.000 € steuerfrei wegen des Freibetrags von 500.000 €; T müsste nach Abzug des Freibetrags von 400.000 € nur 50.000 € versteuern x 7 % = 3.500 € ErbSt.

1.7 Besonderheiten bei der Zugewinngemeinschaft, § 5 ErbStG

(Lesen Sie bitte zunächst die Skripte „Erbrecht“ und „Familienrecht“ jeweils zum Wesen, zu den Voraussetzungen und zur Berechnung des Zugewinnausgleichsanspruchs)

· § 5 II ErbStG: Der überlebende Ehegatte ist testamentarisch von der Erbfolge ausgeschlossen (§ 1371 II BGB) oder er schlägt den testamentarischen oder gesetzlichen Erbteil aus (§ 1371 III BGB): der von ihm beanspruchte tatsächliche Zugewinnausgleich unterliegt weder der ErbSt noch der Schenkungsteuer.

· § 5 I ErbStG: Macht er den Zugewinnausgleich dagegen nicht geltend, unterliegt nicht der gesamte (neben Kindern von ¼ auf ½) erhöhte gesetzliche Erbteil der ErbSt; vielmehr ist der Betrag, den er tatsächlich als Zugewinnausgleich geltend machen könnte, kein Erwerb von Todes wegen i.S.d. § 3 ErbStG. 

· Bsp. 1: E hat während der Ehe ein Vermögen von 500.000 € geschaffen (= Zugewinn). Er hinterlässt Ehefrau F, 1 Kind und 1.300.000 €. Sie macht keinen Zugewinnausgleich geltend (was auch nur bei Ausschlagung der Erbschaft ginge). E hat kein Testament gefertigt.
Der gesetzliche Erbteil der Ehefrau beträgt, da sie keinen Zugewinnausgleich geltend macht, ½ des Nachlasses = 650.000 €. Davon ist aber der fiktive Zugewinnausgleichsanspruch von 250.000 € (1/2 des Zugewinns von 500.000 €) nach § 5 I 1 ErbStG nicht steuerbar; sondern nur die restlichen 400.000 €, so dass F keine ErbSt zahlen muss nach Abzug des persönlichen Freibetrags von 500.000 €.

· Merke: Es ist also immer der tatsächliche Zugewinnausgleichsanspruch zu ermitteln. Eheleute sollten daher, ggf. nachträglich, ihr Anfangsvermögen feststellen, um später im Erbfall die Höhe des nicht steuerbaren Zugewinns leichter nachweisen zu können.

· Gem. § 5 I 4 ErbStG ist die rückwirkende Vereinbarung der Zugewinngemeinschaft nicht möglich: Als Zeitpunkt des Eintritts der Zugewinngemeinschaft gilt der Tag des Vertragsschlusses.
· Bsp. 2: Eheleute leben im Güterstand der Gütertrennung. Der Mann erzielt allein einen hohen Zugewinn. Kurz vor seinem Tod vereinbaren die Eheleute rückwirkend ab Beginn der Ehe die Zugewinngemeinschaft, um von der Befreiung des § 5 I ErbStG zu profitieren. 

Wegen § 5 I 4 ErbStG ist nur der ab Vertragsschluss erzielte Zugewinnausgleichsanspruch steuerfrei, da die (zivilrechtlich mögliche) rückwirkende Vereinbarung erbschaftsteuerlich nicht anerkannt wird.

· Wenn der steuerliche Wert des Endvermögens (berechnet gem. BewG) niedriger sein sollte als der bei der Zugewinnausgleichsberechnung angesetzte Verkehrswert, z.B. bei einem Grundstück oder einem Betrieb, wird gem. § 5 I 5 ErbStG nur der dem Steuerwert des Endvermögens (entspr. der bisherigen Verwaltungsregelung in R 11 V 3 ErbStR 2003 vor Berücksichtigung der Vergünstigung gem. § 13 – 13 c ErbStG) entsprechende Anteil des fiktiven Zugewinnausgleichsanspruchs nicht der ErbSt unterworfen.
· Bsp. 3: Der Nachlass besteht aus einem Betrieb, der beim Zuge-winnausgleich mit dem Verkehrswert von 1.500.000 € angesetzt wird und zugleich den Zugewinn darstellt. Bei der ErbSt wird der Betrieb gem. § 12 V ErbStG i.V.m. § 11 II BewG mit 1.300.000 € angesetzt, wovon infolge der Vergünstigung nach § 13 a und b ErbStG allerdings nur 800.000 € stpfl. sind. Witwe F ist Alleinerbin.
F hat einen fiktiven Zugewinnausgleichsanspruch von 750.000 €. Nicht steuerbar gem. § 5 I 5 ErbStG ist aber nur der anteilige Zugewinnausgleichsanspruch, da der bei der ErbSt angesetzte Wert (vor Berücksichtigung der Vergünstigung für Betriebsvermögen) niedriger ist: 750.000 € x 1.300.000 € : 1.500.000 € = 650.000 €.
Die Regelung des § 5 I und II ErbStG gilt auch für eingetragene (gleichgeschlechtliche) Lebenspartner (s. auch LPartG), die bei „Scheidung“ oder Tod ebenfalls den Zugewinnausgleichsanspruch gem. § 6 bzw. § 10 LPartG haben.

2. Schenkung unter Lebenden, § 1 I Nr. 2, § 7 ErbStG

Während der Erwerb von Todes wegen gem. § 3 ErbStG abhängig ist von der zivilrechtlichen Rechtslage, gilt für § 7 ErbStG:
· Jede Schenkung i.S.d. § 516 BGB ist auch eine Schenkung i.S.d. § 7 ErbStG.

· Nicht jede Schenkung i.S.d. § 7 ErbStG ist auch eine Schenkung i.S.d. BGB.

§ 7 ErbStG erfasst u.a. die freigebigen Zuwendungen mit § 7 I Nr. 1 ErbStG als Grundfall und Nr. 2 - 4, 8, 9 und Abs. 5 - 7 als besonders geregelte Unterfälle.

2.1 Freigebige Zuwendung, § 7 I Nr. 1 ErbStG

· Objektive Bereicherung des Beschenkten = Vermögensmehrung

· auf Kosten des Zuwendenden = Entreicherung des Schenkers

· Freigebigkeit der Zuwendung = Subjektiver Wille, den anderen zu bereichern
Eine Einigung zwischen Schenker und Beschenktem wie im BGB ist nicht erforderlich; es reicht der subjektive Wille des Schenkers, den anderen zu bereichern. 
2.1.1 Voll unentgeltliche Schenkung

Sie liegt vor, wenn der Empfänger keine Gegenleistung zu erbringen und auch keinen rechtlichen Anspruch auf die Leistung hat. 

Daher ist die Zahlung des Zugewinnausgleichs oder des gesetzlichen Unterhalts keine Schenkung.

Bemessungsgrundlage ist der steuerliche Wert des geschenkten Gegenstandes, der gem. § 12 ErbStG i.V.m. den Bewertungsvorschriften des BewG zu ermitteln ist und bei Grundstücken und Betriebsvermögen niedriger sein kann als der Verkehrswert.

Problemfälle bei Schenkungen:

· Bsp. 1: Vater will seiner Tochter und seinem Enkelsohn Wertpapiere im Wert von jeweils 400.000 € übertragen. Da sein Enkel jedoch nur einen Freibetrag von 200.000 € erhält (§ 16 I Nr. 3 ErbStG), überträgt er auf seine Tochter alle Wertpapiere mit der Weisung, die Hälfte auf deren Sohn weiter zu übertragen, so dass im Verhältnis Tochter – Enkelsohn der Freibetrag von 400.000 € zum Ansatz kommt, die Schenkung also insgesamt steuerfrei bleibt. Ist dies zulässig?
Da die Tochter die Hälfte weitergeben muss, ist sie insoweit nicht bereichert. Hier liegt außerdem eine sog. Kettenschenkung vor, die nur vorgenommen wird zur mehrfachen Ausschöpfung der günstigeren Freibeträge. Dies ist missbräuchlich i.S.d. § 42 AO, so dass der Besteuerung das tatsächlich Gewollte zugrunde gelegt wird, also die Schenkung von 400.000 € direkt an den Enkel als letztlich gewollten Empfänger, für den der Freibetrag nur i.H.v. 200.000 € gilt.

· Bsp. 2: A gewährt seiner Verlobten B ein zinsloses „Darlehen“ i.H.v. 100.000 €. Eine Rückzahlungstermin ist nicht vereinbart; Lediglich im Falle der Trennung soll A zur Kündigung berechtigt sein, so dass B dann den erhaltenen Betrag zurückzahlen muss.

Da die Rückzahlung nur unter einer Bedingung erfolgen soll (Trennung), diese aber ein künftiges ungewisses Ereignis ist, hat A der B bei der im Schenkungsteuerrecht anzuwendenden wirtschaftlichen Betrachtungsweise den Geldbetrag unter der auflösenden Bedingung (die gem. § 5 BewG unberücksichtigt bleibt) der Trennung geschenkt. Die Rückzahlungsverpflichtung stellt im Zeitpunkt der Geldhingabe auch keine ernsthafte wirtschaftliche Belastung dar bzw. sie ist aufschiebend bedingt, so dass sie gem. § 4 BewG auch nicht als Schuld abgezogen werden darf. B hat den Geldbetrag von 100.000 € ./. persönlicher Freibetrag von 20.000 € zu versteuern.

· Abwandlung: B soll das Geld zurückzahlen, allerdings ist ein konkreter Rückzahlungstermin nicht vereinbart. Die Rückzahlung soll 6 Monate nach der Kündigung durch A erfolgen, allerdings ist nicht abzusehen, wann A das zinslose Darlehen kündigen wird. 

Hinsichtlich der Zinslosigkeit handelt es sich um eine Bereicherung und damit um eine Schenkung i.S.d. § 7 I Nr.1 ErbStG. Es handelt sich um eine Nutzung von unbestimmter Dauer gem. § 13 II BewG. 

Der für die Bewertung maßgebende Jahreswert der zinslosen Überlassung erfolgt gem. § 15 I BewG mit 5,5% von 100.000 € = 5.500 €. Allerdings ist die Begrenzung des § 16 BewG zu beachten. Der Jahreswert der Nutzung beträgt damit max. 100.000 € : 18,6 = 5.376 €. Das ergibt nach § 13 II BewG eine Bereicherung von 5.376 € x 9,3 = 49.996 €. B hat demnach 49.996 € ./. persönlichen Freibetrag von 20.000 € = 29.996 €, abgerundet 29.900 € (§ 10 I 5 ErbStG) zu versteuern mit 30 % = 14.970 €.

2.1.2 Gemischte Schenkung

Sie liegt vor bei gewollter Ungleichwertigkeit zwischen Leistung und Gegenleistung, um den anderen teilweise zu bereichern.
· Bsp. 1: Neffe N muss dem Onkel O für ein Grundstück (Verkehrswert von 800.000 €; Steuerwert 750.000 €) nur 500.000 € zahlen, da der Onkel das Grundstück dem Neffen verbilligt zukommen lassen will.
Die Bereicherung besteht in der Differenz zwischen dem Verkehrswert der Leistung (800.000 €) und der Gegenleistung (500.000 €) = 300.000 €. N hat das Grundstück zu 5/8 entgeltlich und zu 3/8 unentgeltlich erworben. Der unentgeltliche Erwerb beträgt somit 3/8 des Steuerwerts von 750.000 € = 281.250 €; s.a. R 17 II 2 ErbStR 2003.

· Bsp. 2: V schenkt dem S ein Grundstück mit Verkehrswert von 1 Mio. € und Steuerwert von 960.000 €. S muss seiner Schwester T ein Gleichstellungsgeld von 500.000 € zahlen.

Auch das Gleichstellungsgeld ist eine Gegenleistung, so dass eine gemischte Schenkung vorliegt. S hat das Grundstück zu ½ unentgeltlich erworben, so dass er den Steuerwert 960.000 € x ½ = 430.000 € ./. FB 400.000 € = 30.000 € versteuert.

T hat von V eine Geldschenkung i.H.d. Gleichstellungszahlung = 500.000 € erhalten (abgekürzter Zahlungsweg), so dass sie 100.000 € nach Abzug des FB von 400.000 € zu versteuern hat.

Beide zusammen versteuern daher 130.000 €.

Günstiger wäre es gewesen, das Grundstück jeweils zu ½ auf S und T zu übertragen, da dann jeder nach Abzug des FB von jeweils 400.000 € nur jeweils 30.000 €, zusammen also 60.000 € zu versteuern hätten. Soweit T ihren Anteil an den Sohn veräußert, sind allerdings dann ertragsteuerlich ggf. private Veräußerungsgewinne (§ 23 EStG) entstanden, falls die Veräußerung der Hälfte des Grundstücks von T an S innerhalb von 10 Jahren seit Erwerb durch V erfolgt.

· Bsp. 3: Sohn errichtet auf dem Grundstück des Vaters auf eigene Kosten ein Gebäude in der Erwartung, dass ihm später dieses Grundstück geschenkt wird, was später auch tatsächlich geschieht.

H 17 I ErbStR 2003: Es liegt eine gemischte Schenkung vor, wenn der Vater später das Grundstück tatsächlich dem Sohn schenkt. Der infolge der Schenkung vom Vater nicht zu leistende Aufwendungsersatzanspruch ist als Gegenleistung des Sohnes anzusehen. Der Bedarfswert des nunmehr bebauten Grundstücks, das S von V geschenkt erhält, wird dann entspr. der Unentgeltlichkeitsquote angesetzt. 

· Bsp. 4: Vater schenkt dem Sohn ein Grundstück, das mit einer Hypothek belastet ist. Der Sohn übernimmt aber nicht die persönliche Darlehensschuld. Der Gläubiger wird aus der Hypothek nur vorgehen, wenn der Vater die persönliche Schuld nicht bezahlt. Liegt eine voll unentgeltliche oder eine gemischte Schenkung vor ?

H 17 II ErbStR 2003: Die evtl. Inanspruchnahme des Beschenkten durch den Gläubiger ist eine aufschiebend bedingte Last, die nach § 6 II BewG nicht berücksichtigt wird. Also liegt eine voll unentgeltliche Schenkung vor. Erst wenn es zur Inanspruchnahme aus der Hypothek kommt, wird der Schenkungsteuerbescheid geändert nach § 6 II i.V.m. § 5 II BewG, indem nun die Steuer nach den Grundsätzen der gemischten Schenkung berechnet wird. Die dann tatsächlich entstandene (niedrigere) Steuerschuld ist auf den Stichtag der Steuerentstehung (Schenkungszeitpunkt) abzuzinsen, so dass die Differenz zwischen der urspr. festgesetzten Steuer und der abgezinsten niedrigeren geänderten Steuer erstattet wird.

Problem der Erwerbsnebenkosten

Hat der Beschenkte Erwerbsnebenkosten (für Notar, Gericht etc.) zu tragen, mindern diese nicht die Bereicherung, sind also bei der Verhältnisrechnung nicht vom Verkehrswert der Schenkung abzuziehen. Sie mindern allerdings gem. § 10 V Nr. 3 ErbStG, der über § 1 II ErbStG auch bei Schenkungen anwendbar ist, als Erwerbskosten den Wert der Bereicherung, R 31 III ErbStR 2003.

Aber: Es ist nur der Teil der Nebenkosten abzugsfähig, der auf den unentgeltlichen Teil entfällt.
· Bsp. 5: Im o.g. 1. Bsp. (3/8 unentgeltlicher Erwerb) muss der Beschenkte 3.000 € Erwerbskosten zahlen. In welcher Höhe sind sie abzugsfähig?
Gem. § 10 V Nr. 3 ErbStG sind 3/8 von 3.000 € = 1.125 € als Erwerbsaufwand abzugsfähig, da nur insoweit Unentgeltlichkeit vorliegt.

2.1.3 Schenkung unter Auflage, R 17 I 5 ErbStR 2003

Bei einer Schenkung unter Auflage will der Schenker den Beschenkten etwas voll unentgeltlich übertragen, allerdings die Schenkungsleistung durch die Auflage einschränken.
2.1.3.1 Leistungsauflagen

Bei einer Leistungsauflage muss der Beschenkte die Auflage aus dem geschenkten Gegenstand oder seinem sonstigen Vermögen erbringen. Wirtschaftlich ist das Ergebnis das Gleiche wie bei einer gemischten Schenkung: Der Beschenkte muss eine Leistung erbringen, um die Schenkung zu erhalten. 

Folglich wird die Schenkung unter Auflage wie eine gemischte Schenkung ( = teils entgeltlich, teils unentgeltlich) behandelt, wenn die Auflage in einer Geld- oder mit Geld zu bewertenden Sachleistung (Leistungsauflage) besteht.

· Bsp. 1: V schenkt S ein Grundstück mit der Auflage, 100.000 € an seinen Bruder zu zahlen oder die Grundstücksschulden persönlich zu übernehmen oder an V eine lebenslängliche Rente zu zahlen.

Bei allen Auflagen will V lediglich die Schenkung einschränken, so dass er von vornherein nur den um den Auflagenwert geminderten Wert unentgeltlich zuwenden will. Da die Auflagen von S persönlich zu erfüllen sind, sind die o.g. Grundsätze der gemischten Schenkung anzuwenden.
Leistungsauflagen liegen also vor, wenn der Beschenkte sie auch aus seinem persönlichen Vermögen erbringen kann, wie z.B. Renten- oder Gleichstellungszahlungen.

Auch die Übernahme von Verbindlichkeiten kann eine solche Leistungsauflage sein. 

· Bsp. 2: V schenkt seinem Sohn S einen Kommanditanteil im Verkehrswert von 10 Mio. €. S muss dafür an seinen Vater eine Versorgungsrente zahlen, die nach § 14 BewG einen Kapitalwert von 5 Mio € hat. Nach dem Tode des Vaters muss er 70 % der Versorgungsrente an seine Mutter M zahlen; deren Kapitalwert betrüge bei voraussichtlichem Rentenbeginn (nach dem Tod des Vaters) 3 Mio €. In welchem Umfang liegt eine Schenkung vor? Bei der Lösung sind § 6 und §§ 13, 14 BewG zu beachten.

Ertragsteuerlich stellt die Versorgungsrente keine Gegenleistung dar, so dass eine voll unentgeltliche Übertragung des Anteils vorliegt. Schenkungsteuerlich ist sie Gegenleistung bzw. Auflage, so dass die Grundsätze der gemischten Schenkung anwendbar sind.

Aber: Die Rentenschuld gegenüber der M ist aufschiebend bedingt und bleibt daher gem. § 6 I BewG unberücksichtigt, da nicht feststeht, dass sie V überleben wird. 

Zur Zeit der Schenkung des Anteils beträgt der unentgeltliche Teil daher 50 % (Kapitalwert der Rente 5 Mio. €: Verkehrswert Anteil 10 Mio. €), so dass 50 % des Steuerwerts des KG-Anteils anzusetzen sind. Überlebt die Mutter den Vater, so dass sie ebenfalls die Rente erhält, ist die Gegenleistung an den V mit dem tatsächlichen Wert gem. § 13 I BewG (bestimmte Laufzeit zwischen Schenkung und Tod des V) und die Gegenleistung an die Mutter mit dem Wert gem. § 14 BewG, berechnet nach dem Alter der Mutter bei deren Rentenbeginn, anzusetzen und der bisherige Schenkungsteuerbescheid gem. § 6 II BewG zu berichtigen. Einzelheiten s.u. bei der Bewertung von Renten in Lektion 8, Pkt. 2.

2.1.3.2 Nutzungs- oder Duldungsauflagen:

Anders ist die Rechtslage bei Nutzungs- oder Duldungsauflagen. Hier erhält der Beschenkte zwar das Eigentum an dem Gegenstand, muss aber die Nutzung eines anderen dulden, z.B.: 
· Nießbrauchsrecht zugunsten des Schenkers (Vorbe-haltsnießbrauch) oder eines Dritten (Der Nießbrauchsberechtigte hat das Recht, die Nutzungen zu ziehen, z.B. die Mieten einzuziehen.)

· Wohnrecht zugunsten des Schenkers.
In diesen Fällen ist der Kapitalwert (s.u. Lektion 8 Pkt. 2.3) der Nutzung oder Duldung vom Steuerwert des geschenkten Gegenstandes gem. § 10 V Nr. 3 ErbStG abzuziehen, wenn nicht die Nießbrauchsbelastung bereits bei der Bedarfsbewertung mindernd berücksichtigt wurde, § 10 VI 6 ErbStG, was u.U. günstiger ist.

· Bsp.: Vater V, 64 Jahre alt, überträgt dem Sohn S ein Grundstück (Verkehrswert von 800.000 €, Bedarfswert von 750.000 €). S muss dem V ein lebenslängliches Nießbrauchsrecht mit einem Kapitalwert von 200.000 € einräumen. Wie hoch ist der steuerliche Erwerb?
In der Verpflichtung zur Bestellung des Nießbrauchsrechts liegt eine Nutzungsauflage, die den Wert der Bereicherung mindert. Der Kapitalwert des Nießbrauchsrechts mindert die Bereicherung gem. § 10 V Nr. 3 ErbStG, so dass S den Bedarfswert von 750.000 € ./. Kapitalwert Nießbrauchsrecht 200.000 € = 550.000 € ./. persönlicher Freibetrag 400.000 € = 150.000 € zu versteuern hat.

· Abwandlung: Wie Ausgangsfall. Sohn muss zusätzlich an seinen Vater 200.000 € zahlen.
Hier liegt eine gemischte Schenkung vor, die mit einer Nutzungsauflage verbunden ist. Verkehrswert des mit dem Nießbrauchsrecht belasteten Grundstücks: 800.000 € ./. 200.000 € = 600.000 €. 

Bei Zahlung von 200.000 € hat er das Grundstück zu 1/3 entgeltlich und zu 2/3 unentgeltlich erworben. 

Er hat also zunächst 2/3 von 750.000 € = 500.000 € zu erfassen. 

Hiervon ist der Kapitalwert des Nießbrauchsrechts abzuziehen, aber nur, soweit er auf den unentgeltlichen Teil entfällt: Kapitalwert  200.000 € x 2/3 = 133.334 €. 

Steuerwert 500.000 € ./. anteiliger Kapitalwert Nießbrauch 133.334 € = 366.666 € ./. persönlicher Freibetrag 400.000 € = 0 €.
2.1.4 Schenkung von Betriebsvermögen

Bei der unentgeltlichen bzw. teilentgeltlichen Übertragung eines Betriebes sind Besonderheiten zu beachten, die sich aus den folgenden Beispielen ergeben:

· Bsp. 1: V schenkt dem S seinen Gewerbebetrieb mit einem Kapitalkonto von 1.500.000 € (Aktiva 2.000.000 € ./. Passiva 500.000 €). Der Verkehrswert des Betriebs beträgt 3.000.000 €, der nach § 11 II BewG ermittelte Steuerwert beträgt 2.600.000 €. Liegt eine unentgeltliche oder teilentgeltliche Betriebsübertragung vor?
Die Übernahme der Betriebsschulden (Passiva) ist keine Gegenleistung; V hat den Betrieb mit allen – auch passiven WG –, also voll unentgeltlich übertragen mit dem Steuerwert von 2.600.000 €, R 31 IV 1 ErbStR 2003.
· Abwandlung: S muss im obigen Fall an den Vater den Buchwert (= Kapitalkonto) von 1.500.000 € zahlen.
Hier liegt schenkungsteuerlich ein teilentgeltlicher Erwerb vor. S hat den Betrieb zur Hälfte unentgeltlich erworben, so dass 1.300.000 € (1/2 des Steuerwerts) zu erfassen sind.

Hinweis: Ertragsteuerlich hat S den Betrieb unentgeltlich i.S.d. § 6 III EStG erworben, da er nicht mehr als das Kapitalkonto zahlt.

· Bsp. 2: V überträgt seinen Betrieb mit Steuerwert von 2,4 Mio. € und einem Verkehrswert von 3 Mio. € im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge gegen Versorgungsleistungen (Kapitalwert 1 Mio. €) auf seinen Sohn. Dieser hat die Erwerbskosten von 24.000 € zu tragen.

Ertragsteuerlich liegt eine voll unentgeltliche Betriebsübertragung i.S.d. § 6 III EStG vor, da Versorgungsleistungen keine Gegenleistung darstellen (s. Skript „Einkommensteuer“). 

Für Zwecke der SchenkungSt führt die Versorgungsleistung zu einer gemischten Schenkung bzw. Schenkung unter Leistungsauflage, so dass die Unentgeltlichkeitsquote zu berechnen ist.

Bei einem Verkehrswert des Betriebs von 3 Mio. € und dem Kapitalwert der Versorgungsleistung von 1 Mio. € hat S den Betrieb zu 1/3 entgeltlich und damit zu 2/3 unentgeltlich erworben, so dass er 2/3 des Steuerwerts von 2,4 Mio. € = 1.600.000 € zu erfassen hat. 

Hiervon sind die Erwerbsnebenkosten ebenfalls nur mit 2/3 von 24.000 € = 16.000 € abzuziehen, so dass zunächst 1.584.000 € zu erfassen sind [ggf. begünstigt nach § 13 a, b ErbStG (s. Lektion 11)].
2.1.5 Zuwendungen zwischen Ehegatten

Überträgt ein Ehepartner im Laufe der Jahre verschiedene Vermögensgegenstände ohne Gegenleistung auf den anderen nicht berufstätigen Ehepartner, liegt zivilrechtlich keine Schenkung i.S.d. § 516 BGB vor, sondern eine ehebedingte Zuwendung. Nach der Rspr. des BFH liegt hierin dennoch eine stpfl. Schenkung i.S.d. § 7 I Nr. 1 ErbStG, soweit nicht steuerfrei nach § 13 I Nr. 4 a ErbStG. Die Schenkung kann auch nicht als Entgelt für die vom anderen Ehepartner erbrachten Leistungen wie Haushaltsführung, Kinderbetreuung etc. angesehen werden, da der andere hierzu sowieso verpflichtet ist.

Allerdings: Unterhalt ist keine Schenkung, so dass ggf. auch hohe Unterhaltsleistungen geleistet werden können zur Deckung des persönlichen Bedarfs des anderen Ehepartners. Zahlungen, die der andere für die Vermögensanlage verwenden soll, sind dagegen Schenkungen. Zum Unterhalt gehört aber auch die Schaffung einer eigenen Altersversorgung des anderen Ehepartners, insoweit liegt dann auch keine Schenkung vor.

Ehevertraglich vereinbarte Abfindungszahlungen für Verzicht auf künftigen Unterhalt oder Zugewinnausgleich im Falle der Scheidung sind nach fraglicher Rspr. des BFH Schenkungen, obwohl eherechtlich eine solche Kompensation zwingend erforderlich ist für die Wirksamkeit des Vertrags. 

Achtung: Die Einrichtung eines Oder-Kontos und Einzahlungen hierauf durch Eheleute oder Lebenspartner führt im Zweifel zu einer freigebigen Zuwendung = Schenkung i.H.v. 50 % des Kontoguthabens. Dies kann nur vermieden werden durch eine klare Vereinbarung, wem das Geld auf dem Oder-Konto im Innenverhältnis zusteht.

Die Erfüllung des Zugewinnausgleichsanspruchs bei Scheidung der Ehe ist keine freigebige Zuwendung, also nicht steuerbar, was in § 5 II ErbStG ausdrücklich klargestellt wird. 

Anders bei sog. „fliegendem Zugewinnausgleich“: Ehepartner teilt während intakter Ehe zu Lebzeiten seinen „Zugewinn“ = Schenkung.

2.1.6 Mittelbare Grundstücksschenkung, R 16 ErbStR 2003

Grundstücke werden gem. § 12 III ErbStG mit dem gem. § 151 I BewG festgestellten Bedarfswert angesetzt, der gem. §§ 176 ff BewG ermittelt wird und nach der ErbSt-Reform zwar dem gemeinen Wert bzw. Verkehrswert entsprechen soll, aber auch niedriger als dieser sein kann.

Wird nun Geld geschenkt, damit der Beschenkte ein Grundstück erwerben oder bebauen kann, ist die Frage, ob der (ggf.) niedrigere Bedarfswert oder der Geldbetrag (Nominalwert) besteuert wird.

Nach bisheriger Rechtslage wird der Bedarfswert des Grundstücks und nicht der Geldbetrag angesetzt, wenn bzw. soweit es sich bei der Geldschenkung ganz oder teilweise um eine sog. mittelbare Grundstücksschenkung handelt:
Da weiterhin Differenzen zwischen steuerlichem „Verkehrswert“ und tatsächlichem Verkehrswert bzw. zu zahlendem Kaufpreis bestehen, bleibt abzuwarten, ob bei solchen Differenzen die Grundsätze der mittelbaren Grundstücksschenkung weiter gelten, so dass der ggf. niedrigere Bedarfswert angesetzt wird oder ob die Verwaltung bzw. Rspr. in den o.g. Fällen immer den Geldbetrag als unentgeltlichen Erwerb erfassen wird, da die gem. dem BewG ermittelten Bedarfswerte immer (fiktiv) als gemeiner Wert behandelt werden.

Im folgenden wird von der Weitergeltung der bisherigen Grundsätze zur mittelbaren Grundstücksschenkung ausgegangen; es bleibt aber abzuwarten, ob die neuen ErbStR 2009 hierzu etwas anderes regeln werden.

· Eine solche mittelbare Grundstücksschenkung liegt nach der bisherigen Rechtslage vor, wenn der Schenker das Geld dem Beschenkten zur Verfügung stellt

· zur Bezahlung des vollen Kaufpreises eines genau bestimmten Grundstücks.
Als Wert der Schenkung wird der Bedarfswert des unbebauten oder bebauten Grundstücks erfasst.
· zur Bezahlung des Kaufpreises für ein genau bezeichnetes unbebautes Grundstück und der Herstellungskosten für ein konkret geplantes Gebäude hierauf.
Als Wert der Schenkung wird der Bedarfswert des fertig bebauten Grundstücks erfasst.
· zur Bezahlung der Herstellungskosten eines konkret geplanten Gebäudes auf einem Grundstück, das dem Beschenkten bereits gehört oder dieser selbst erwirbt.

Besteuert wird der Steuerwert, der für das Gebäude berechnet wird: 

Zur Berechnung der Bedarfswerte siehe Lektion 9.










